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1. Übersicht Steiermark - Sanierung MFH 
Die Lüftung mit Wärmerückgewinnung wird sowohl bei der kleinen als auch bei der umfassenden 
energetischen Sanierung und auch bei der umfassenden Sanierung für Gebäude mit mindestens 3 
Wohnungen im Rahmen der Wohnbauförderung gefördert. 

• Bei der kleinen Sanierung bedeutet die Komfortlüftung einen Ökopunkt und erhöht damit die 
förderbare Kostensumme um € 5.000,-- welche mit einem nicht rückzahlbaren 
Annuitätenzuschuss von 15% gefördert wird. 

• Bei der umfassenden energetischen Sanierung müssen mindestens drei Maßnahmen an der 
Gebäudehülle bzw. der Haustechnik gemeinsam hergestellt bzw. erneuert werden (z.B. 
Sanierung Außenwand und Fenster und Einbau einer Komfortlüftung). Auch hier erhöht eine 
Komfortlüftung die förderbare Kostensumme um € 5.000,-- welche wahlweise mit einem nicht 
rückzahlbaren Annuitätenzuschuss von 30% oder einem verlorenem Direktzuschuss von 15% 
gefördert wird.  

• Bei der umfassenden Sanierung muss das Objekt bei der Fachabteilung Energie und Wohnbau 
vorgemerkt werden. Die Vermietung der geförderten Wohnungen muss in Form von unbefristeten 
Hauptmietverträgen vorrangig an begünstigte Personen (= einkommensabhängig) und während 
der Laufzeit der Förderung mit einem in der Höhe vorgeschriebenen Hauptmietzins erfolgen. Für 
die Förderung müssen wärmetechnische Mindestanforderungen eingehalten werden. Beim 
Nachweis über den Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE hilft die Komfortlüftung diese Kennzahl 
einzuhalten. Die Förderung besteht in einem nichtrückzahlbaren 45%igen Annuitätenzuschuss 
oder wahlweise in einem nichtrückzahlbaren Förderzuschuss von 30%. Zusätzlich bringt die 
Komfortlüftung 2 Bonuspunkte a. € 7,--/m²NF bzw. insgesamt einen nicht rückzahlbaren 
Förderbetrag von zusätzlich € 14,--/m² NF. Weiters hilft die Komfortlüftung den klimaaktiv 
Standard zu erreichen, der mit 3 Bonuspunkte bzw. € 21,--/m²NF gefördert wird. 

Bei nachgewiesen hohen Radonkonzentrationen von mehr als 1.000 Bq/m³ in Wohnungen werden 
bauliche Adaptierungen zur Senkung der Radonkonzentration (z.B. Komfortlüftung) von der 
Fachabteilung Energie und Wohnbau gefördert. 

Einige Gemeinden bzw. Städte gewähren zusätzliche Förderungen für Komfortlüftungen (auch für 
Einzelmaßnahmen). Informieren sie sich daher bei ihrer Gemeinde ob es zusätzliche Förderungen zur 
Wohnbauförderung gibt. 

 

2. Bestimmungen bei der kleinen Sanierung  
Bei der kleinen Sanierung bedeutet die Komfortlüftung einen Ökopunkt und erhöht damit die förderbare 
Kostensumme um € 5.000,--. Durch maximal vier Ökopunkte kann die maximale Kostensumme pro 
Wohnung von € 30.000,-- auf EUR 50.000,-- erhöht werden. Die Förderung besteht in einem nicht 
rückzahlbaren Annuitätenzuschuss von 15% zu Darlehen und Abstattungskrediten. 

 

3. Umfassende energetische Sanierung 
Bei der umfassenden energetischen Sanierung bedeutet die Komfortlüftung einen Ökopunkt und erhöht 
damit die förderbare Kostensumme um € 5.000,--. Die höchstmögliche Kostensumme ohne 
Ökopunkteschzuschläge pro Wohnung beträgt EUR 30.000,--. Durch vier Öko-Punkte kann die maximale 
Förderung pro Wohnung auf EUR 50.000,-- erhöht werden. Die Förderung besteht wahlweise in einem 
nicht rückzahlbaren Annuitätenzuschuss von 30% oder einem verlorenem Direktzuschuss von 15% 
gefördert wird. 



 

Bei der umfassenden energetischen Sanierung müssen wärmetechnischen Mindestanforderungen 
(Nachweis über Referenzwärmebedarf oder Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE eingehalten werden. 

Eine Komfortlüftung hilft nur beim Nachweis über den Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE die 
wärmetechnischen Mindestanforderungen der umfassenden energetischen Sanierung einzuhalten da 
beim Referenz-Heizwärmebedarf die Wärmerückgewinnung nicht berücksichtig wird. Eine Komfortlüftung 
hat aber einen wesentlichen Einfluss auf den fGEE sodass der notwendige Gesamtenergieeffizienzfaktor 
normalerweise auch erreicht wird wenn der zugehörige Referenz-Heizwärmebedarf nur knapp 
unterschritten wird. 

 

 



 

 

 

 

  



 

4. Umfassende Sanierung  
Bei der umfassenden Sanierung müssen ebenfalls wärmetechnischen Mindestanforderungen (Nachweis 
über Referenzwärmebedarf oder Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE eingehalten werden. 

Eine Komfortlüftung hilft nur beim Nachweis über den Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE die 
wärmetechnischen Mindestanforderungen der umfassenden energetischen Sanierung einzuhalten da 
beim Referenz-Heizwärmebedarf die Wärmerückgewinnung nicht berücksichtig wird. Eine Komfortlüftung 
hat aber einen wesentlichen Einfluss auf den fGEE sodass der notwendige Gesamtenergieeffizienzfaktor 
normalerweise auch erreicht wird wenn der zugehörige Referenz-Heizwärmebedarf nur knapp 
unterschritten wird. 

 

 

  



 

5. Förderhöhe umfassende Sanierung 

 



 

 

 

6. Komfortlüftung verbessert nicht nur die Energiekennzahl  
Für den Bauträger bedeutet eine Komfortlüftung die Sicherheit schimmelfreie Wohnungen unabhängig 
vom Nutzerverhalten zu haben. Dies zahlt sich für den gemeinnützigen Bauträger auch finanziell aus, da 
die Instandsetzungskosten einer Komfortlüftung normalerweise geringer sind als die durchschnittlichen 
Schimmelbeseitigungskosten von Gebäuden ohne Komfortlüftung. Hochwertige Filter halten fast 100% 
von Staub, Ruß und Pollen und auch 50% des Feinstaubes von den Wohnräumen fern. Die Die Wärme-
/Feuchterückgewinnung spart im Winter ca. 5 bis 10mal mehr Energie als Strom für den Antrieb der 
Ventilatoren benötigt wird. Bedenken sie auch: Eine PV Anlage können sie jederzeit nachrüsten eine 
zentrale Komfortlüftung nicht.   

 

  



 

7. Nähere Informationen – Wohnbauförderung 
 

Allgemeine Bestimmungen umfassende Sanierung: 

• Baubewilligung muss mindestens 30 Jahre zurückliegen 
• Vormerkung erforderlich - Baubeginn erst nach Zustimmung 
• Sanierungskosten sollten mehr als € 30.000,-- pro Wohnung betragen 

 

Homepage umfassende energetische Sanierung: 

• https://www.wohnbau.steiermark.at/cms/beitrag/12717469/117873198/ 
 

Homepage umfassende Sanierung: 

• https://www.wohnbau.steiermark.at/cms/beitrag/12118354/117877239/ 

 

Beratung: Energieagentur Steiermark GmbH 

• https://www.ea-stmk.at/  

 

 

8. Nähere Informationen - Radonsanierung 
 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung FA Energie und Wohnbau 

• www.verwaltung.steiermark.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung jeglicher 
Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden. 
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